Hauptsatzung der Stadt Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernférde

Inhalt:

Satzung vom 30.10.2008, veroffentlicht im Amtlichen Bekanntmachungsblatt Nr. 45 vom 8.11.2008
1. Anderung vom 26.4.2011, veroffentlicht im Bekanntmachungsblatt Nr. 18 vom 6.5.2011

Historik
Satzung vom 15.12.2006, verdffentlicht durch Aushang
Satzung vom 09.05.2003, veréffentlicht durch Aushang

Aufgrund des 8 4 der Gemeindeordnung fir Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28.
Februar 2003 (GVOBI. 2003, Seite 57) zuletzt geandert durch Gesetz vom 17. Dezember
2010 (GVOBI. Schl.-H., Seite 789) wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Nortorf vom 22. Méarz 2011 und mit Genehmigung des Landrats des Kreises
Rendsburg-Eckernforde folgende 1. Anderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt Nor-
torf vom 30. Oktober 2008 erlassen:

8 1 - Wappen, Flagge, Siegel

Das Wappen zeigt im oberen Feld eine Stadtmauer mit Tor und drei Turmen, im lin-
ken Mittelfeld ein Zahnrad im silbernen Feld, im rechten Mittelfeld Ahren im blauen
Feld. Das untere rote Feld zeigt in Weil3 den Schutzheiligen der Kirche St. Martin.
Die Stadtflagge ist blau-weil3-rot mit dem Stadtwappen im weil3en Feld.

Das Dienstsiegel zeigt das Stadtwappen mit der Umschrift ,Stadt Nortorf".

Die Verwendung des Stadtwappens durch Dritte bedarf der vorherigen Zustimmung
der Burgermeisterin /des Birgermeisters.

§ 2 - Stadtvertretung

1.

2.

Die Stadtvertretung fuhrt die Bezeichnung Stadtverordnetenversammlung.

Die Stadtvertreterinnen fuhren die Bezeichnung ,Stadtverordnete®, die Stadtvertreter
die Bezeichnung ,Stadtverordneter*.

§ 3 - BUrgermeisterin oder Burgermeister

1.

2.

Der Burgermeisterin oder dem Burgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich
Ubertragenen Aufgaben.

Sie oder er entscheidet ferner tber
a. Stundungen bis zu einem Betrag von 20.000 €,
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den Verzicht auf Anspriche der Stadt und die Niederschlagung solcher Anspru-
che, die Fuhrung von Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, so-
weit ein Betrag bzw. der Streit- oder Vergleichswert in Hohe von 10.000 € nicht
Uberschritten wird,

die Ubernahme von Biirgschaften, den Abschluss von Gewahrvertragen und die
Bestellung anderer Sicherheiten fur Dritte sowie Rechtsgeschafte, die dem wirt-
schaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 10.000 € nicht Gberschritten
wird,

den Erwerb von Vermogensgegenstanden im Rahmen der zur Verfligung ge-
stellten Haushaltsmittel und der gesetzlichen Vergabebestimmungen, soweit
der Wert des Vermogensgegenstandes einen Betrag von 50.000 € nicht tber-
steigt,

den Abschluss von Leasing-Vertragen, soweit der monatliche Mietzins 500 €
(die jahrliche Gesamtbelastung 6.000 €) nicht tbersteigt,

die VeraulRerung, den Tausch und die Belastung von Gemeindevermégen, so-
weit der Wert des Vermdgensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von
50.000 €, bei der unentgeltlichen VeraufRerung und Belastung einen Wert von
3.000 £, nicht Ubersteigt,

die Annahme von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert
von 20.000 €,

die Anmietung und Anpachtung von Grundsticken und Gebauden, soweit der
monatliche Mietzins 1.000 € (die jahrliche Gesamtbelastung 12.000 €) nicht -
bersteigt,

die Vermietung und Verpachtung stadtischer Grundstiicke, Gebaude und Woh-
nungen,

die Vergabe von Auftrdgen im Rahmen der zur Verfigung gestellten Haus-
haltsmittel und der gesetzlichen Vergabebestimmungen,

die Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von
30.000 € im Rahmen der zur Verfugung gestellten Haushaltsmittel und der ge-
setzlichen Vergabebestimmungen,

die Bestellung, Anderung, Verlangerung und Aufhebung von Erbbaurechten
einschliel3lich der Erteilung von Genehmigungen und Abgabe von Erklarungen
nach den Erbbaurechtsvertragen,

die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 des Baugesetzbu-
ches, sofern die Verwirklichung des betreffenden Vorhabens nicht die Grundzi-
ge der Planung berihrt oder von besonderer stadtebaulicher Bedeutung ist,

die Ausuibung der der Stadt nach der Landesbauordnung obliegenden Einver-
nehmenserklarungen sowie sonstigen Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten
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u.

sowie die Ausubung von Mitwirkungs- und Beteiligungsrechten der Stadt nach
naturschutzrechtlichen Vorschriften,

den Verzicht auf die Austibung gesetzlicher und dinglicher Vorkaufsrechte,

die Entscheidungen als Stral3enbaulasttréager nach dem Stral3en- und Wegege-
setz Schleswig-Holstein,

die Berufung von fir die Gemeinde aufgrund des 8 19 der Gemeindeordnung
ehrenamtlich tatigen Burgerinnen und Birger sowie die Feststellungen gemal} 8§
20 Abs. 1 letzter Satz GO.

die Bildung von Abschnitten und die Spaltung von Kosten bei der Erhebung von
ErschlieBungsbeitragen auf Grund des BauGB und Erhebung von Stral3enbau-
beitragen auf Grund des KAG

Die Aufnahme von Darlehen im Rahmen der Kreditermachtigung der Haus-
haltssatzung,

Bewilligung von einmaligen Zuwendungen /Zuschiissen an Vereine, Verbande
und Organisationen auf Antrag und im Rahmen der zur Verfiigung gestellten
Haushaltsmittel bis zu einem Einzelbetrag in Héhe von 1.000 € je Haushalts-
jahr,

die Einstellung von geringfligig Beschaftigten und ,1-Euro-Jobber*.

3. Die Entscheidungsbefugnis der Blrgermeisterin oder des Birgermeisters zu Abs. 2
Buchstaben a und b beinhaltet das Recht, die Entscheidung Uber Stundungsanspri-
che und die Entscheidung tber die Niederschlagung und den Erlass von Forderun-
gen auf den Amtsdirektor/die Amtsdirektorin des Amtes zu Ubertragen. In diesen Fal-
len sind die Mahngebihren und Nebenforderungen sowie Vollstreckungskosten ein-
geschlossen.

4. Die Entscheidungsbefugnis der Biurgermeisterin oder des Birgermeisters zu Abs. 2
Buchstaben d, j und k beinhaltet das Recht, diese Befugnisse bis zur Hohe von
30.000 € auf die Amtsdirektorin bzw. den Amtsdirektor zu tbertragen.

8 4 - Gleichstellungsbeauftragte des Amtes

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Nortorfer Land kann an den Sitzungen der
Stadtverordnetenversammlung und der Ausschisse teilnehmen. Dies gilt auch flr nichtof-
fentliche Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu
geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu ertei-

len.

8 5 - Seniorenrat

Die oder der Vorsitzende des Seniorenrates oder im Verhinderungsfalle ihr(e)/sein(e)
Stellvertreter/in kann an den Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung und der Aus-
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schisse teilnehmen. Dies gilt auch fur nichtoffentliche Sitzungen, sofern Senioren relevan-
te Tagesordnungspunkte beraten werden. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr
oder ihm rechtzeitig bekannt zu geben.

§ 6 - Standige Ausschiisse

1. Die folgenden stadndigen Ausschisse nach 8§ 45 Abs. 1 GO werden gebildet:
a) Haupt- und Finanzausschuss

Zusammensetzung:
7 Mitglieder der Stadtverordnetenversammliung

Aufgabengebiet:

Finanzwesen, Wirtschaftsforderung, Personal- und Grundsticksangelegenheiten,
Steuern, Satzungs- und Vertragsangelegenheiten fur das Aufgabengebiet, Prifung
der Jahresrechnung.

b) Ausschuss fur soziale und kulturelle Angelegenheiten

Zusammensetzung:
11 Mitglieder

Aufgabengebiet:

Kultur- und Gemeinschaftswesen, Blchereiwesen, Kinder- und Jugendpflege, Férde-
rung und Pflege des Sports, Sozialwesen, Gesundheitswesen, Angelegenheiten von
Senioren und Behinderten, Paten- und Partnerschaften, Angelegenheiten des Tou-
rismus, Satzungs- und Vertragsangelegenheiten fur das Aufgabengebiet.

c) Ausschuss fur Bauwesen und Umwelt

Zusammensetzung:
11 Mitglieder;

Aufgabengebiet:

Bauleitplanung, Stadtebaufoérderung, Wirtschafts- und Verkehrswesen, Wohnungs-
wesen, Tiefbau, Hochbau, Kulturbau, StralR3enreinigung, Marktwesen, Brandschutz-
angelegenheiten, Umwelt- und Immissionsschutzangelegenheiten, Naturschutz,
Landschaftspflege und Kleingartenwesen, Satzungs- und Vertragsangelegenheiten
fur das Aufgabengebiet.

2. In die Ausschiisse zu Buchstabe b) und c) kénnen Birgerinnen und Birger gewahlt
werden, die der Stadtverordnetenversammlung angehéren kénnen; ihre Zahl darf die
der Stadtverordneten im Ausschuss nicht erreichen.



3.  Neben den in Absatz 1 genannten standigen Ausschiissen der Stadtverordnetenver-
sammlung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu bildenden Aus-
schisse bestellt.

4. Die in Absatz 1 genannten Ausschisse tagen 6ffentlich, sofern iberwiegende Belan-
ge des offentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner nicht dagegen ste-
hen.

5. Jede Fraktion kann bis zu 6 stellvertretende Ausschussmitglieder vorschlagen (davon
in die Ausschisse nach Absatz 1 Buchstabe b) und c) bis zu 4 Birgerinnen und Blir-
ger, die der Stadtverordnetenversammlung angehdren konnen). Das stellvertretende
Ausschussmitglied einer Fraktion wird tatig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Frak-
tion oder ein auf Vorschlag seiner Fraktion gewahltes sonstiges Mitglied verhindert
ist. Mehrere stellvertretende Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Rei-
henfolge, in der sie zur Wahl vorgeschlagen worden sind.

6. Den Ausschissen wird die Entscheidung tiber die Befangenheit ihrer Mitglieder (8§ 22
Abs. 4 Satz 2 GO) und der nach 8§ 46 Abs. 9 GO teilnehmenden Personen ubertra-
gen.

8§ 7 - Befugnisse der standigen Ausschisse

Die standigen Ausschisse entscheiden innerhalb der in 8 6 dieser Hauptsatzung festge-
legten Aufgabengebiete und im Rahmen der jeweils geltenden stadtischen Satzungen im:

a) Haupt- und Finanzausschuss Uber:

- Grundsatzentscheidung Uber die Festsetzung von Kaufpreisen fur Gewer-
be-, Industrie- und Wohngrundstiicke

- Festsetzung von Erbbauzinsen

- Zuschussrichtlinien

- die Einstellung der Dienstkrafte der Stadt bis einschliel3lich Entgeltgruppe
9 mit Ausnahme der befristet beschaftigten Aushilfskraften.

- die Ausiibung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach den 88§ 24 bis 28
BauGB, soweit der Wert des Grundstickskaufvertrages einen Betrag von
150.000 € nicht Gberschreitet

b)  Ausschuss fur soziale und kulturelle Angelegenheiten tber:

- Bewilligung von einmaligen Zuwendungen / Zuschiissen an Vereine, Ver-
bande und Organisationen im Rahmen des Aufgabengebietes und der von
der Stadtverordnetenversammlung bereitgestellten Mittel, sofern ein Be-
trag von 1.000,00 € Uberschritten wird,

- die Unterhaltung und Gestaltung der Kinderspielplatze;

- die Gewahrung von Zuschissen an Kindertagesstatten und ahnlichen Ein-
richtungen im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung bereit-
gestellten Haushaltsmittel.

- Entscheidungen tGber Malinahmen im Rahmen seines Aufgabengebietes
bis zu einer Wertgrenze in Hohe von 50.000 €, soweit nicht nach 8§ 3 Abs.
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2 der Burgermeisterin bzw. dem Birgermeister vorbehalten, und im Rah-
men der von der Stadtverordnetenversammlung bereitgestellten Haus-
haltsmittel.

c) Ausschuss fur Bauwesen und Umwelt lber:

- die Festsetzung der Hohe der Stellplatzablésung,

- die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 des Bauge-
setzbuches, soweit nicht die Zustandigkeit der Blrgermeisterin oder des
Burgermeisters nach 8§ 3 Abs. 2 Buchstabe ,m" dieser Hauptsatzung ge-
geben ist.

- Aufstellungs-, Entwurfs- und Auslegungsbeschliisse flr
o0 Bauleitplane,

0  sonstige stadtebauliche Satzungen nach dem BauGB,
0  stadtebauliche Entwicklungskonzepte
0  sonstige stadtebauliche Planungen

- Festlegung der Form der Offentlichkeitsbeteiligung und Form der Ausle-
gung fur
o0 Bauleitplane,

0  sonstige stadtebauliche Satzungen,
o  stadtebaulichen Entwicklungskonzepte,
0  sonstige stadtebauliche Planungen

- Planung und Ausstattung von Grunanlagen, Bolz- und Sportplatzen,

- Abschluss stadtebaulicher Vertrage bis zu einem Betrag von 50.000 €

- Entscheidungen uber die Art und Weise des Ausbaues von Straf3en und
Wegen im Rahmen der zur Verfiigung stehenden Haushaltsmittel

- Entscheidung tber die Erweiterung, Erganzung und Erneuerung der Stra-
Benbeleuchtung im Rahmen der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel

- Entscheidungen tGber Malinahmen im Rahmen seines Aufgabengebietes
und im Rahmen der von der Stadtverordnetenversammlung bereitgestell-
ten Haushaltsmittel bis zu einer Wertgrenze in Hohe von 50.000 € und
soweit nicht nach 8§ 3 Abs. 2 der Blrgermeisterin bzw. dem Birgermeister
vorbehalten

§ 8 - Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung

Die Stadtverordnetenversammlung trifft die ihr nach 88 27 und 28 GO zugewiesenen Ent-
scheidungen, soweit sie sie nicht auf die Burgermeisterin/den Burgermeister oder auf
standige Ausschisse Ubertragen hat.

8 9 - Einwohnerversammlung

1.  Zur Erdrterung wichtiger Angelegenheiten der Stadt kann die oder der Vorsitzende
der Stadtverordnetenversammlung einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohne-
rinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Stadtverordnetenversammlung, die
Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberthrt. Die Ein-
wohnerversammlung kann auch begrenzt auf die Teile des Stadtgebiets durchgefiihrt
werden.



Fur die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der Stadtverord-
netenversammlung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus
der Einwohnerversammlung erganzt werden, wenn mindestens 50 v. H. der anwe-
senden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Einwohnerversammlung sind offentlich bekannt zu geben.

Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung leitet die Einwohnerver-
sammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu finf Minuten je Rednerin oder Red-
ner beschranken, falls dies zur ordnungsmaRigen Durchfiihrung der Einwohnerver-
sammlung erforderlich ist. Sie oder er tbt das Hausrecht aus.

Die oder der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung berichtet der Einwoh-
nerversammlung Uber wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur
Erérterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu er-
teilen. In Einwohnerversammlungen kénnen Vorschlage und Anregungen in Form
von Empfehlungen an die Stadt gerichtet werden. Uber Anregungen und Vorschlage
aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die
Anregungen und Vorschlage schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen,
wenn fur sie die Stimmen von mindestens 51 v. H. der anwesenden Einwohnerinnen
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung tber Anregungen und Vor-
schlage, die nicht Angelegenheiten der Stadt Nortorf betreffen, ist nicht zulassig.

Uber jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Nieder-
schrift soll mindestens enthalten:

die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,

die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,

die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,
den Inhalt der Anregungen und Vorschlage, Uber die abgestimmt wurde, und
das Ergebnis der Abstimmung.

O0O0oOo

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenver-
sammlung und der Protokollfihrerin oder dem Protokollfiihrer unterzeichnet.

Anregungen und Vorschlage der Einwohnerversammlung, die in der Stadtverordne-
tenversammlung behandelt werden mussen, sollen dieser zur nachsten Sitzung zur
Beratung vorgelegt werden.



8 10 - Vertrage mit Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung oder
der Birgermeisterin oder dem Blurgermeister

Vertrage der Stadt mit Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung, der Blrgermeisterin
oder dem Burgermeister und juristischen Personen, an denen Mitglieder der Stadtverord-
netenversammlung oder die Blrgermeisterin oder der Burgermeister beteiligt sind, sind
ohne Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung rechtsverbindlich, wenn es sich
um Vertrage nach feststehenden Tarif handelt, oder

a. ein Betrag von 60.000 € , bei wiederkehrenden Leistungen monatlich 5.000 €,

b.  bei 6ffentlichen Ausschreibungen der Zuschlag nach MalRgabe der VOB, der VOF
oder der VOL erteilt wird und ein Betrag von 60.000 €, bei wiederkehrenden Leistun-
gen, monatlich 5.000 € nicht tGberschritten wird.

§ 11 - Verpflichtungserklarungen

Verpflichtungserklarungen zu Geschéften, deren Wert 50.000 €, bei wiederkehrenden
Leistungen monatlich 2.000 €, nicht Ubersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht
den Formvorschriften des 8 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen.

8 12 - Verarbeitung personenbezogener Daten

1. Die Stadt und das Amt Nortorfer Land sind fir die Zahlung von Entschadigungen und
um Gratulationen auszusprechen berechtigt, Namen, Anschrift, Funktion, Kontover-
bindung, Fraktionszugehdorigkeit, Tatigkeitsdauer und Geburtsdatum der Mitglieder
der Stadtverordnetenversammlung sowie der sonstigen Ausschussmitglieder bei den
Betroffenen gemaR 8§ 13 und 26 LDSG zu erheben und in einer Uberweisungs- so-
wie einer Mitgliederdatei zu speichern.

2. Absatz 1 gilt entsprechend fur die Erhebung von Namen, Anschriften, Funktionen
und Tatigkeitsdauer von ehrenamtlich Tatigen bei den Betroffenen gemaf 8§ 13 und
26 LDSG und Speicherung in einer Mitgliederdatei sowie Uberweisungsdatei.

8 13 - Verdffentlichungen

1. Die ortlichen Bekanntmachungen der Stadt Nortorf werden auf der Internetseite des
Amtes Nortorfer Land unter www.amt-nortorfer-land.de veroffentlicht. Es gelten die
entsprechenden Bestimmungen der Hauptsatzung des Amtes Nortorfer Land.

2. Andere gesetzlich vorgeschriebene offentliche Bekanntmachungen erfolgen eben-
falls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.


http://www.amt-nortorfer-land.de/

3. Das Amt Nortorfer Land hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Bekanntmachungen un-
ter dem Stadtnamen aufzufinden sind und die sonstigen Verfahrensvorgaben der
Bekanntmachungsverordnung eingehalten werden.

4. Diese Regelungen sind im Rahmen eines 6ffentlich-rechtlichen Vertrages gemaf der
88 121 ff Landesverwaltungsgesetz (LVwWG) i.V.m. § 4 Abs. 3 der Bekanntmachungs-
verordnung mit dem Amt Nortorfer Land zu vereinbaren.

5. Ohne rechtliche Wirkung werden o6ffentliche Bekanntmachungen dartber hinaus
durch Aushang fir die Dauer von 14 Tagen an den Bekanntmachungstafeln der
Stadt Nortorf, die sich

a. am Rathaus, Niedernstralle 6,
b. am alten Rathausplatz

befinden, veroffentlicht.

8 14 - Inkrafttreten

Diese 1. Anderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.

Die Genehmigung nach 8§ 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfiigung des
Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernférde vom 20.04.2011erteilt.

Nortorf, den 26. April 2011

Blrgermeister



	Hauptsatzung der Stadt Nortorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde
	§ 1 - Wappen, Flagge, Siegel
	§ 2 - Stadtvertretung
	§ 3 - Bürgermeisterin oder Bürgermeister
	§ 4 - Gleichstellungsbeauftragte des Amtes
	§ 5 - Seniorenrat
	§ 6 - Ständige Ausschüsse
	§ 7 - Befugnisse der  ständigen Ausschüsse
	§ 8 - Aufgaben der Stadtverordnetenversammlung
	§ 9 - Einwohnerversammlung
	§ 10 - Verträge mit Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung oder der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister
	§ 11 - Verpflichtungserklärungen
	§ 12 - Verarbeitung personenbezogener Daten
	§ 13 - Veröffentlichungen
	§ 14 - Inkrafttreten

